
Zeitraster des Betreuungsangebotes in der Offenen Ganztagsschule 
 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Stunde 

Beginn: 8.00 

Uhr 

Alle Klassen erhalten Unterricht. 

Es besteht kein Betreuungsbedarf. 

Falls vereinzelt Unterricht ausfällt, nehmen Kinder der OGS am Unterricht 

anderer Klassen teil. 2. Stunde 

Ende: 9.30 Uhr 

 Pause Pause Pause Pause Pause 

3. Stunde 

Beginn: 9.55 

Uhr 

Alle Klassen erhalten Unterricht. 

Es besteht kein Betreuungsbedarf. 

Falls vereinzelt Unterricht ausfällt, nehmen Kinder der OGS am Unterricht 

anderer Klassen teil. 4. Stunde 

Ende: 11.25 

Uhr 

 Pause Pause Pause Pause Pause 

5. Stunde 

Beginn: 11.40 

Uhr 

Beaufsichtigte Freizeit 

Die Kinder spielen und basteln. Hierzu steht vielfältiges Material zur 

Verfügung, das ständig erweitert wird. Die Gruppenstärken wechseln täglich 

je nach Stundenplan, wobei die Anzahl der BetreuerInnen entsprechend 

wechselt. In der Regel sind 2 bis 3 Kräfte anwesend. 
6. Stunde 

 

Ende: 13.05 

Uhr 

 

 
Schulschluss Schulschluss Schulschluss Schulschluss Schulschluss 

Mittagspause  

13.15 – 13.45 

Uhr 

 

Gemeinsames Mittagessen 

Am Mittagessen nehmen Betreuungs- und Lehrkräfte teil. Es werden 

gemeinsam besprochene Verhaltensregeln umgesetzt. 

13.45 – 14.00 

Uhr 

Beaufsichtigtes Freispiel 

Die Kinder spielen auf dem Schulhof oder in den Betreuungsräumen. 

 

14.00 Uhr bis 

15.00 Uhr 

Hausaufgabenzeit 
Die Kinder erledigen die Hausaufgaben unter der Aufsicht von mehreren 

BetreuerInnen und einer Lehrkraft . Die Lehrkraft bemüht sich darum, 

erkannte Lernschwierigkeiten der Kinder im Rahmen der Möglichkeiten 

abzubauen. 

anschließend 

bis 16.00 Uhr 

Gestaltete Freizeit 

Die Kinder haben die Möglichkeit, an Angeboten von Lehr- und 

Betreuungskräften teilzunehmen: Sport und Spiel auf dem Schulhof, 

Vorlesestunde, Computerkurs im PC-Raum, Basteln, Werken, Schwimmen 

… 

Hinzu kommen Angebote verschiedener Kooperationspartner, die an 

bestimmten Tagen stattfinden und für die Kinder sich für die Dauer eines 

Schulhalbjahres verbindlich anmelden. 


